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Pressemitteilung:     

 

Die 28. Weltmeisterschaft der Waldarbeiter 2008 findet in 
Deutschland statt!!! 

 
 
Nach dem Belgien Anfang des Jahres 2007 das Mandat zur Durchführung der 
Weltmeisterschaft völlig unerwartet zurückgegeben hat, ist der Verband 
Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. kurzfristig eingesprungen und wird gemeinsam 
mit dem der ialc (international association logging championships) diese 28. 
Weltmeisterschaft organisieren. 
 
In der kurzen Zeit, die zur Umsetzung des "Großprojektes WM 2008" zur Verfügung steht 
sind bereits einige bedeutende Entscheidungen gefallen. 
 
Die WM 2008 wird vom 2. bis 6. Oktober 2008 in Tripsdrill (Baden Württemberg) 
stattfinden. Mit dem Erlebnispark Tripsdrill hat der VWMD einen Partner gefunden, der alle 
notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen mitbringt. 
 
Weiterhin wird der VWMD die Landesvereine Deutschlands in die Vorbereitung der WM 
integrieren. 
 
Einige Eckpunkte wurden vom Präsidenten des VWMD bereits bekannt gegeben: 
 
- erwartet werden ca. 30 Nationen 
- insgesamt werden etwa 130 aktive Teilnehmer an den Start gehen 
- erstmals in der Geschichte von Weltmeisterschaften wird die Disziplin Zielfällung im 
Stadion publikumswirksam durchgeführt 
- es wird eine neue Disziplin geben, die allerdings separat gewertet wird 
- Übernachtungen, Verpflegung und Transfer sind bereits vertraglich gesichert 
- es wird große Zuschauertribünen geben 
 
Der Verband Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland e.V. freut sich darauf, viele 
internationale Gäste in Tripsdrill (Baden Württemberg) begrüßen zu dürfen. Frei nach dem 
Motto: "Die Waldarbeiter der Welt zu Gast bei Freunden" 
 



                                                                                                   
Ablaufplan der 28. Weltmeisterschaft der Waldarbeiter 2008 in 

Deutschland 
 

Donnerstag, den 02. Oktober 2008 
 

- bis 12:00 Uhr  Anreise 

- 10:00 bis 13:00 Uhr Motorsägenkontrolle entsprechend Zeitplan 

- 15:00 Uhr Besprechung der technischen Leiter und Auslosung der 

Startnummern im Nestor-Hotel Ludwigsburg 

- 17:00 Uhr Mitgliederversammlung des ialc im Nestor-Hotel 

- 20:00 Uhr Eröffnungsveranstaltung in Tripsdrill 

 
Freitag, den 03. Oktober 2008 
 

- 09:00 Uhr Beginn der Wettbewerbe 

o das Fällen 
o der Kettenwechsel 
o der kombinierte Schnitt 
o der Präzisionsschnitt 

 

- 18:00 Uhr Ende des ersten Wettkampftages 

 
Sonnabend, den 04. Oktober 2008 
 

- 09:00 Uhr Beginn der Wettbewerbe 

o das Fällen 
o der Kettenwechsel 
o der kombinierte Schnitt 
o der Präzisionsschnitt 

 

- 18:00 Uhr Ende des zweiten Wettkampftages 

- 20:00 Uhr Siegerehrung der Disziplinen Kettenwechsel, kombinierter Schnitt und 

Präzisionsschnitt 

 
Sonntag, den 05. Oktober 2008 
 

- 09:00 Uhr Beginn der Wettbewerbe 

o das Fällen 
o das Entasten 
o Testevent einer neuen Disziplin 

 

- 16:00 Uhr Ende des dritten Wettkampftages 

- 20:00 Uhr Siegerehrung und Abschlussveranstaltung 

 
Montag, den 06. Oktober 2006 
 
      -       Abreise individuell 



  

 
 

Austragungsort 
 
 

 
 



Der Naturpark Stromberg-Heuchelberg ist 328,2 km² groß und Teil der Landkreise 

Ludwigsburg, Heilbronn, Karlsruhe und Enzkreis, wobei der Landkreis Ludwigsburg den 

größten Anteil hat. Geologisch gehört der Naturpark zum Keuperbergland und besteht 

demzufolge aus Keuperschichten, die aus Löss- und Muschelkalkböden herausragen. Der 

Keuperboden speichert Wärme, so dass die südlichen Hänge des Strombergs gut für den 

Anbau württembergischer Weine geeignet sind. Durch den Naturpark führen zahlreiche 

Wanderwege. Ein Großteil der Fläche ist bewaldet. 

 

Das Leitmotiv des Naturparks: "Wein. Wald. Wohlfühlen." bringt den speziellen Charakter 

der Wein-Wald-Region auf den Punkt.  
  

 

 

Wein. Das steht für Kultur und Kulinaria. Wo Wein wächst, gedeiht auch 

Lebensart. Ganz besonders gilt das für eine Region, in der zwei Weinstraßen 

badisches und württembergisches Anbaugebiet mit mehr als 20 Rebsorten 

und Weinorte mit so klangvollen Namen wie Haberschlacht, Hohenhaslach 

oder Kürnbach verbinden. Ob rustikaler Besencharme oder gehobene 

Gastronomie, Privatweingut oder Winzergenossenschaft: der Weinfreund 

kommt im Naturpark voll auf seine Kosten. Besonders die historischen 

Weinberganlagen wie der Geigersberg bei Ochsenbach sind zugleich 

ökologische Refugien von hoher naturschützerischer Wertigkeit.  

 

 

  
 

 

  

 

Wald. Das steht für Wanderparadies, naturnahe Holzerzeugung und reiche 

Natur. Müsste man einen Wald für eine Weinregion erfinden, er sähe wohl 

so aus wie die Eichenwälder im Stromberg-Heuchelberg. Hier gedeihen 

wärmeliebende, submediterrane Laubholzarten wie Elsbeere und 

Speierling mit ihrem gesuchten Holz, hier wachsen die Eichen, aus deren 

mildem Holz die Fässer für edle Barriqueweine gefertigt werden. Wälder, 

die Europas Schutzgebietsnetz Natura 2000 bereichern, in denen sich die 

großen Bannwälder Sommerberg und Kesselgraben bei Häfnerhaslach 

zum Urwald von morgen entwickeln.  
  

 
 

  

 

Wohlfühlen. Wer sich in der Wein-Wald-Region Stromberg-Heuchelberg 

mit ihrem südländischen Flair nicht wohlfühlt, ist selbst schuld. Naturnähe, 

weite Ausblicke, gezähmte Wildnis, Gewässer, Abwechslungsreichtum, 

weiche Konturen: Hier ist alles zu finden, was nach den Erkenntnissen der 

Naturpsychologie eine schöne Landschaft ausmacht 
 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Ludwigsburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Heilbronn
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Karlsruhe
http://de.wikipedia.org/wiki/Enzkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Keuperbergland
http://de.wikipedia.org/wiki/Keuper
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
http://de.wikipedia.org/wiki/Muschelkalk
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromberg_%28Landschaft%29
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrttemberg_%28Weinbaugebiet%29


 
Die Disziplinen 
 
 
 
 
Insgesamt werden 5 Disziplinen von den Teilnehmern absolviert, die sich an der 

praktischen Arbeit im Wald anlehnen. 

 
 

1. Fällen eines Baumes 
In 15 m Abstand vom zu fällenden Baum wird ein Zielstab 
eingeschlagen. Der Wettbewerber muss in höchstens 5 Minuten den 
Baum so genau fällen, dass der Zielstab möglichst getroffen wird. 
Zusätzlich werden Sicherheits- und Qualitätskriterien bewertet. 

 
 
 

2. Sägenkettenmontage 
Jeder Teilnehmer muss schnellstmöglich an seiner Motorsäge die 
Sägeschiene demontieren, wenden und einen Kettenwechsel vornehmen. 

 
 
 

3. Kombinationsschnitt 
Von zwei aufgebockten Stämmen schneiden die Wettbewerber je eine 3 
bis 8 cm dicke Scheibe ab. Die erste Hälfte wird von unten, die zweite 
von oben geschnitten. Die Schnitte müssen senkrecht zur Stammachse 
geführt, in der Mitte des Stammes zusammentreffen. 

 
 
 

4. Präzisionsschnitt 
Von zwei auf einem Brett liegenden Stämmen muss je eine Scheibe 
abgeschnitten werden, ohne dass das Brett verletzt wird. 

 
 
 

5. Entasten eines Stammes 
In möglichst kurzer Zeit sind ca. 30 Äste von einem Stamm zu entfernen. 
Dabei dürfen weder der Stamm beschädigt noch Stummel am Stamm 
belassen werden. 

 
 



Die Zielfällung 

Ein Baum soll innerhalb von 3 Minuten 
möglichst nahe an den vorher einge-
schlagenen Zielstab gefällt werden. Dabei 
müssen die Vorgaben der Arbeitstechnik und 
die gültigen Bestimmungen der Arbeits-
Sicherheit eingehalten werden. 

Kettenwechseln 

Bei einer einsatzbereiten Motorsäge wird die 
Schneidegarnitur abgenommen, die Schiene 
gewendet und die Kette ausgewechselt. Dabei 
muss die Schneidegarnitur so montiert. 
werden, dass die Säge mit richtiger 
Kettenspannung wieder so einsatzbereit ist, 
dass die beiden nachfolgenden Disziplinen 
ohne Nachmontage ausgeführt werden 
können. 

Kombinierter Schnitt 

Von zwei Stammrollen wird je eine 30 - 80 
mm dicke Holzscheibe abgeschnitten. Dabei 
muss zuerst bis in die Mitte des Stammes von 
unten und dann von oben gesägt werden. Die 
meisten Punkte erhält der Teilnehmer, wenn 
beide Schnitte ohne Versatz in den seitlichen 
Markierungsstreifen aufeinander treffen und 
der Schnitt rechtwinklig zur Stammachse 
geführt wurde. 

Präzisionsschnitt 

Von zwei Stammrollen wird je eine 30 - 80 
mm dicke Holzscheibe mit einem 
rechtwinklig zur Stammachse liegenden 
Schnitt von oben abgesägt. Der Bewerber 
versucht die Scheibe möglichst vollständig 
abzutrennen, ohne dabei das darunter liegende 
Brett zu verletzen, was zu einer 
Disqualifikation für den Versuch führen 
würde. Die Aufgabe wird durch eine 
Sägemehlschicht erschwert, welche die 
Kontaktzone der Stammrolle zum 
Unterlagenbrett verdeckt. 



 

 

Entasten 

Auf zylindrisch abgedrehten Stämmen 
werden 30 runde Äste in einem für alle 
Teilnehmer gleichem Muster und gleichem 
Gesamtdurchmesser eingesetzt. Diese Äste 
müssen mit der Motorsäge gefahrlos, 
stammeben und so schnell wie möglich 
abgesägt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Testdisziplin Länderstafette 
 
Die Disziplin Länderstafette wird 
als Teamdisziplin gewertet und 
wird als Stafette ausgeführt. Ein 
Team startet mit 4 Wettkämpfern. 
Ziel ist es, so schnell wie möglich 
an stehenden und liegenden 
Holzrollen Scheiben abzutrennen. 
Dabei ist insbesondere auf 
Sicherheit zu achten. Das 
schnellste Team, unter Beachtung 
der Arbeitssicherheit, gewinnt 
diese Disziplin. 

 
 

 



Geschichte der Weltmeisterschaft 
 
 
 
Holz wächst ewig nach, wir können es nachhaltig nutzen. Der Wald produziert 
gleichzeitig Holz und Sauerstoff, schützt den Boden, sorgt für sauberes Wasser, 
bietet Lebensraum für Tiere und andere Pflanzen und den Menschen 
Erholungsraum. 
 
 
Holz ist uns vertraut wie kein anderes Material. Es gibt kein Handwerk der 
letzten Jahrtausende, das ohne Holz ausgekommen wäre. Als Werkzeug, 
Werkbank, Werkstoff, Brennstoff, und Rohstoff ist Holz bis heute 
unverzichtbar. Es schützt uns vor Kälte und Hitze, als Papier trägt und bewahrt 
es Informationen, wir essen und trinken von hölzernen Tischen, sitzen auf 
hölzernen Stühlen und schlafen in hölzernen Betten. Wir spielen mit Holz und 
machen mit ihm Musik. Holzprodukte sind nachhaltige Zukunftsprodukte und 
ihren Preis wert. 
 
 
 

 
 
 
 
Holz braucht Fachleute, ob in der Waldbewirtschaftung, in der Logistik oder in 
der Be- und Verarbeitung sind Spezialisten gefragt. Gerade der Forstwirt (früher 
Waldarbeiter) hat unter anderem die Aufgabe, das Rohholz ohne Wertverlust 
und unter sehr hoher körperlicher Belastung fachgerecht einzuschlagen. Und das 
gilt nicht nur für Deutschland oder Europa, sondern weltweit sind Fachleute und 
Spezialisten mit der Holzernte beschäftigt. Was liegt da näher, dass sich diese 
Fachleute in regelmäßigen Abständen treffen, Erfahrungen austauschen, 
internationale Kontakte pflegen und ihre beruflichen Leistungen in einem fairen 
Wettbewerb messen. 



Wettbewerbe für Waldarbeiter bzw. in der Waldarbeit werden, wie in anderen 
Berufssparten, in verschiedenen Teilen der Welt durchgeführt. Zuerst wurden 
sie als nationale, später auch als gemeinsame Veranstaltungen einiger 
Nachbarländer ausgerichtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Auf Initiative von Ungarn und dem früheren Jugoslawien wurden die ersten 
internationalen Wettbewerbe in den 60er Jahren entwickelt und erstmalig 1970 
als gemeinsame Veranstaltung ausgeschrieben. Nach und nach hat eine stetig 
steigende Zahl von Nationen - u.a. auch die DDR - und sogar Kontinenten an 
den Wettbewerben teilgenommen. Es entwickelte sich eine Weltmeisterschaft. 
Das Handlungsgeschick mit der Motorsäge steht seitdem im Mittelpunkt der 
Wettbewerbe. Bewertet werden Sicherheit, Qualität und Geschwindigkeit bei 
der Ausführung der Disziplinen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich erst relativ spät an den 
Weltmeisterschaften beteiligt. 1989 reiste erstmalig eine bundesdeutsche 
Nationalmannschaft, ungeübt aber voller Optimismus, nach Dänemark - und 
wurde Letzter! Dieses Ergebnis wurde als Herausforderung verstanden. Die 
Mannschaft verabschiedete sich mit einem "Wir kommen wieder"! Sie kamen 
und kommen seither zu jeder Weltmeisterschaft. Mit einem 2. Platz bei der 
Weltmeisterschaft 2004 in Italien erreichte die deutsche Mannschaft ihr bisher 
bestes Ergebnis. 
 
1996 hat der Deutsche Verband mit Unterstützung der Thüringer 
Landesforstverwaltung im Rahmen der KWF-Tagung in Oberhof die erste 
Waldarbeitsweltmeisterschaft auf deutschem Boden ausgerichtet. 
 
Heute findet jedes zweite Jahr eine Weltmeisterschaft statt. 



 
Zeittafel: Weltmeisterschaften 
 
 
 
1970 Ungarn und Jugoslawien 1986 CSSR 
1971 Jugoslawien 1987 Norwegen 
1972 Ungarn 1989 Dänemark 
1973 Rumänien 1991 UdSSR 
1974 Norwegen 1993 Schweiz 
1975 UdSSR 1994 Rumänien 
1976 Bulgarien 1995 Finnland 
1977 Finnland 1996 Deutschland 
1978 CSSR 1998 Österreich 
1980 Norwegen 2000 Norwegen 
1981 Polen 2002 Schottland 
1982 Ungarn 2004 Italien 
1983 Finnland 2006 Estland 
1984 Schweden 2008 Deutschland 
 
 
Zur Weltmeisterschaft 2006 in Estland erreichte das Team Deutschland den 
dritten Platz. In der Gesamteinzelwertung wurde Wolfgang Heidemann (Bayern) 
Dritter. Michael Stein (Thüringen) erkämpfte sich in der Juniorenklasse die 
Bronzemedaille. 
 
 
Deutschland konnte mit dieser Weltmeisterschaft sehr zufrieden sein. Seitdem 
eine Deutsche Nationalmannschaft an den Weltmeisterschaften teilnahm, war 
dies die bisher erfolgreichste "Medaillenausbeute". Im Einzelnen: 2 x 
Goldmedaillen, 1 x Silbermedaille, 4 x Bronzemedaillen 
 
 
Diese Art des „Berufswettbewerbes“ braucht einen Vergleich mit dem 
Leistungssport nicht zu scheuen. Wie in anderen Sportarten auch, ist für die 
Erreichung guter Ergebnisse intensives Training unabdingbare Voraussetzung. 
Um in das erweiterte Nationalteam aufgenommen zu werden, müssen sich die 
Aktiven mit Weltklasseleistungen qualifizieren. Jeder hat doch das Ziel, an einer 
Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. 
 
 
Torsten Nimsch 
 
Präsident 
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Verband                       Morgenröthe, den 18.01.2008 


Waldarbeitsmeisterschaften 


Deutschland e. V. 


Markersbachstraße 3 


 


08262 Morgenröthe-Rautenkranz         
 


                       


Sehr geehrte Damen und Herren, 


  


unter dem Motto:  “Die Waldarbeiter der Welt zu Gast bei Freunden“  findet die 


28.Weltmeisterschaft der Waldarbeit, vom  02.10. – 06. 10. 2008  in Deutschland statt. 


Veranstaltungsort dieses „Großereignisses der Waldarbeiter“ ist der Freizeit- und 


Erlebnispark Tripsdrill(Baden-Württemberg). 


 


Durch die sehr guten infrastrukturellen Voraussetzungen werden alle Wettbewerbsdisziplinen 


publikumswirksam präsentiert. 130 Aktive, aus 30 Nationen gehen an den Start. 


Schon heute ist das Interesse an dieser Weltmeisterschaft groß. Der Veranstalter rechnet mit 


ca. 10 000 Besucher an jedem Veranstaltungstag. 


Internationale Fernsehanstalten und zahlreiche Printmedien werden von den Weltmeister-


schaften berichten. 


 


Wir bieten Ihnen die Möglichkeit auf dem zentralen Ausstellungsgelände, Ihre Produkte zu 


präsentieren und zu verkaufen, sowie auf dem Gesamtgelände Werbung zu platzieren. 


Für die Vergabe der Flächen und Werbeträger melden Sie bitte Ihren Bedarf bis Ende April 


auf beiliegendem Formblatt an. 


 


Zur Sicherung der Durchführung benötigen wir noch dringend Spenden, die bis zum 


30.04.2008  getätigt werden sollten. Spendenquittungen können bei Bedarf ausgestellt 


werden. 


 


Spendenkonto:         Empfänger:      VWMD e.V.                    Kto. Nr.: 704016 


         BLZ: 57391800      Kennwort: Weltmeisterschaft 


          Bank: Westerwald Bank e.G. 


 


Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 


 


T. Nimsch 


 
Präsident des Verbandes 


Waldarbeitsmeisterschaft Deutschland e.V. 








Verband
Waldarbeitsmeisterschaften
Deutschland e. V.
Markersbachstr. 3
08262 Morgenröthe-Rautenkranz


Bitte ausfüllen und per FAX: 00493746541145 Anmeldeschluss:


Fax / Post zusenden E-Mail: Torsten.Nimsch@smul.sachsen.de


Firma/Name des Ausstellers


Straße PLZ, Ort


Tel. Fax


E - Mail Internet


Wir stellen in folgenden Bereichen bzw. nachfolgende Produkte aus:


Bearbeiter: tel.


E - Mail: Fax


Straße:


PLZ, Ort:


Tel.: Fax:


E - Mail: Internet:


Tel.:


Wir bestellen gemäß Ausstellungsbedingungen: Fläche Grundpreis Gesamt
Freigelände: (Mindestgröße 10m²) m² je m²
Ausstellungsfläche bis 20 m² m² 15,00 €


Ausstellungsfläche  bis 99 m² m² 12,50 €


Ausstellungsfläche  ab 100 m² m² 10,00 €


Ausstellungsfläche  ab 300 m² m² 8,50 €


Anzahl Preis
Fahnenmasten Tribüne 650,00 €


Fahnenmasten Zufahrt u.s.w. 400,00 €


Bandenwerbung lfd. Meter 150,00 €


Gesamt


Technikbedarf: ❑ Stromanschluss Anschlusswerte:


Anzahl der Eintrittskarten:(Personal und Ihre Gäste)


Auf alle genannten Preise wird die jeweils gesetzlich geltende Mehrwertsteuer berechnet.
Die besonderen und allgemeinen Teilnahmebedingungen des VWMD e.V. haben uns vorgelegen und werden mit der
Unterschrift der Anmeldung rechtsverbindlich anerkannt.


Ort, Datum Firmenstempel und Unterschrift


Aussteller-Anmeldung
28.Weltmeisterschaft der Waldarbeit vom 02.10. - 06.10.2008 Erlebnispark Tripsdrill


Bevollmächtigter:


30.04.2008


Firma/Name des Ausstellers:


Mitaussteller:


 Einmalige verbindliche Anmeldegebühr (obligatorisch) € 59,00








Allgemeine Teilnahmebedingungen für Ausstellungen zur Weltmeisterschaft der Waldarbeiter auf 


dem Gelände des Freizeit- und Erlebnispark Tripsdrill (Baden - Würtenberg ) 
 
1. Anmeldung  


Die Anmeldung zu einer Ausstellung hat auf dem Vordruck 
„Standanmeldung“ zu erfolgen, der sorgsam auszufüllen 
und rechtsverbindlich zu unterzeichnen ist. Eine derartige 
Anmeldung ist ein Vertragsangebot an die VWMD e. V.  
Mit der Unterzeichnung der Standanmeldung werden die 
übergebenen Teilnahmebedingungen durch den 
Anmeldenden als Vertragsbestandteil anerkannt. Er hat 
dafür einzustehen, dass auch die von ihm auf der 
Ausstellung beschäftigten Personen die Teilnahme-
Bedingungen und Richtlinien einhalten.  
 
2. Teilnahme  


Über die Teilnahme des Anmeldenden und der 
angemeldeten Gegenstände zu der Ausstellung entscheidet 
die VWMD e. V. durch eine schriftliche Teilnahme-
Bestätigung, mit dieser kommt der Vertrag zustande. 
Erfüllungsort für den Vertrag ist der Freizeit- und 
Erlebnispark Tripsdrill ( Baden - Würtenberg ), 
Gerichtsstand des Vertrages für eventuelle Streitigkeiten ist 
das Amtsgericht Auerbach (Vogtland). In die Anmeldung 
aufgenommene Vorbehalte oder Bedingungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch die 
VWMD e. V. 
Aus der Unterbreitung des Vertragsangebotes kann kein 
Rechtsanspruch auf Teilnahme an der jeweiligen 
Ausstellung abgeleitet werden. Die Annahme des 
Vertragsangebotes unter gleichzeitigen Änderungen wie 
z.B. Beschränkung der Anzahl bzw. der Art der 
angemeldeten Ausstellungsgegenstände oder Veränderung 
der angemeldeten Ausstellungsfläche gilt als Ablehnung 
des Vertragsangebotes und gleichzeitig als Gegenangebot, 
dessen Annahme durch den Anmeldenden der Schriftform 
bedarf. Die Ausstellung von nicht im Vertragsangebot 
genannten Ausstellungsgegenständen und eine Abweichung 
des in der Standzulassung genannten Ortes bedürfen der 
Zustimmung des VWMD e. V. 
 
3. Standzuweisung  


Sie wird von dem VWMD e. V.  unter Berücksichtigung 
des Themas und der Gliederung der jeweiligen Ausstellung 
sowie der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten 
vorgenommen. In der Anmeldung geäußerte Standwünsche 
werden im Rahmen der Möglichkeiten beachtet. Die 
zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
für die Standzuweisung nicht allein maßgebend. Der 
VWMD e. V.  ist im Falle dringender Erfordernisse vor 
Beginn des Standaufbaus berechtigt, Form, Größe und 
Lage des zugeteilten Standes zu verändern. Von der 
Notwendigkeit einer solchen Maßnahme macht der VWMD 
e. V. dem Aussteller unverzüglich Mitteilung, wobei Er 
ihm nach Möglichkeit einen gleichwertigen anderen Platz 
zuteilt. Verändert sich die Standmiete, so erfolgt Erstattung 
oder Nachberechnung.  
Aus Abweichungen der Lage der übrigen Stände bei 
Ausstellungsbeginn von der ihm nach Erhalt der 
Standzuweisung übergebenen Standanordnung kann der 
Aussteller keine Ansprüche gegen den VWMD e. V.  
herleiten. Ein Austausch des zugeteilten Standes mit einem 
anderen Aussteller sowie eine teilweise oder vollständige 
Überlassung an Dritte ist ohne Zustimmung des VWMD e. 
V. nicht gestattet.  
 
4. Gemeinschaftsstände mehrerer Aussteller  


Wollen mehrere Aussteller gemeinsam einen Stand mieten, 
so haben sie in einer gemeinsamen Anmeldung denjenigen 
zu benennen, der als ihr Bevollmächtigter mit dem VWMD 
e. V. die Vertragsverhandlungen führt und den Vertrag 
abschließt. Der Bevollmächtigte haftet für die Einhaltung 
der Ausstellerpflichten durch die von ihm vertretenen 
Mitaussteller.  
 


5. Teilnahmebeitrag  
Die Höhe des Teilnahmebeitrages und die Zahlungsweise 
sind aus den besonderen Teilnahmebedingungen (siehe 
Anmeldeformular) ersichtlich. Die Bezahlung der 
Rechnung zu den festgesetzten Terminen ist Voraussetzung 
für das Beziehen des zugeteilten Standes. Beanstandungen 
der Rechnung können nur berücksichtigt werden, wenn sie 
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserteilung erfolgen, 
es sei denn, es handelt sich um Rechenfehler.  
Die Abtretung von Forderungen gegen den Veranstalter an 
Dritte ist ausgeschlossen. Die Aufrechnung der 
Forderungen ist nur mit unstreitigen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen zulässig.  
Zur Sicherung seiner Forderungen behält sich der VWMD 
e. V. vor, das Vermieterpfandrecht auszuüben und das 
Pfandgut nach schriftlicher Ankündigung freihändig zu 
verkaufen. Für Schäden an dem Pfandgut haftet der 
VWMD e. V. nur im Falle von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit.  
 


 


6. Rücktritt vom Vertrag, Ausschluss von Gegenständen  


Tritt der Aussteller aus einem von dem VWMD e. V.  nicht 
zu vertretenen Grund vom Vertrag zurück bzw. kündigt ihn 
oder nimmt er nicht an der Ausstellung teil, ohne dass ihm 


hierzu ein individuell vereinbartes oder gesetzliches Recht 
zusteht, ist er zur Zahlung einer Ausfallentschädigung 
verpflichtet.  
Diese beträgt bei Rücktritt bzw. Kündigung des Vertrages  
 
bis 3 Monate vor Ausstellungsbeginn 40%  
bis 6 Wochen vor Ausstellungsbeginn 60%  
 
danach und im Falle der Nichtteilnahme 80% des 
vereinbarten Standentgeltes einschließlich des Entgeltes für 
Zusatzleistungen, sofern der VWMD e. V.  nicht im 
Einzelfall die Entstehung eines höheren Ausfallschadens 
nachweist. Bestreitet der Aussteller, dass der VWMD e. V. 
ein Schaden oder nicht in dieser Höhe entstanden ist, hat er 
das nachzuweisen. Sofern der VWMD e. V. den 
entsprechenden Ausstellungsstand an einen Dritten 
vermietet, werden die Einnahmen hieraus auf die 
Ausfallentschädigung angerechnet. Gelingt dem VWMD e. 
V. eine anderweitige Vergabe des Platzes, so behält sie 
gegen den vom Vertrag zurückgetretenen Aussteller einen 
Anspruch auf Kostenbeteiligung in Höhe von 25 % des ihm 
in Rechnung gestellten Teilnahmebeitrages. 
Der VWMD e. V. ist zum Vertragsrücktritt und zur 
anderweitigen Vergabe des Standes berechtigt, wenn: 
 
a) der Stand nicht rechtzeitig, das heißt bis spätestens 24 
Stunden vor der offiziellen Eröffnung, erkennbar belegt 
wird,  
 


b) im Falle der Nichtzahlung des Teilnahmebeitrages zu 
den festgesetzten Terminen der Aussteller eine von dem 
VWMD e. V. gesetzte Nachfrist fruchtlos verstreichen 
lässt,  
 
c) die ausstellerseitigen Voraussetzungen für den 
Vertragsabschluß nachträglich wegfallen oder wenn dem 
VWMD e. V. nachträgliche Gründe bekannt werden, bei 
deren rechtzeitiger Kenntnis ein Vertragsabschluß nicht 
erfolgt wäre,  
 
d) gegen die Hausordnung des VWMD e. V. in grober 
Weise verstoßen wird.  
 
In diesen Fällen behält sich der VWMD e. V. die 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor. Der 
VWMD e. V. kann verlangen, dass Gegenstände entfernt 
werden, die nicht in der Anmeldung enthalten waren oder 
die sich als belästigend, gefährdend oder sonst wie 
ungeeignet erweisen. Wird diesem Verlangen nicht 
entsprochen, so erfolgt die Entfernung der Gegenstände 
durch den VWMD e. V. auf Kosten des Ausstellers.  
 
7. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen  
Kann der Aussteller aufgrund eines nicht voraussehbaren 
Ereignisses (höhere Gewalt) nicht teilnehmen, hat er dem 
VWMD e. V. unverzüglich davon zu unterrichten. In 
diesem Fall trägt jeder Vertragspartner die ihm bis dahin 
entstandenen Kosten. Verletzt der Aussteller diese 
Benachrichtigungspflicht schuldhaft, hat er den dadurch 
dem VWMD e. V. entstandenen Schaden zu ersetzen.  
Kann der VWMD e. V. aufgrund höherer Gewalt die 
Veranstaltung nicht abhalten, so hat sie die Aussteller 
unverzüglich hiervon zu unterrichten.  
 
a) Grundsätzlich entfällt der Anspruch auf 
Teilnahmebetrag, jedoch kann der VWMD e. V. vom 
Aussteller bei ihm in Auftrag gegebene Arbeiten in Höhe 
der entstandenen Aufwendungen in Rechnung stellen, 
soweit das Ergebnis der Arbeiten für ihn noch von Interesse 
ist.  
 
b) Sollte der VWMD e. V. in der Lage sein, die 
Ausstellung zu einem späteren Termin durch zuführen, so 
hat sie die Aussteller hiervon ebenfalls unverzüglich zu 
unterrichten. Die Aussteller sind berechtigt, innerhalb einer 
Woche nach Zugang dieser Mitteilung ihre Teilnahme zu 
dem veränderten Termin abzusagen; in diesem Fall haben 
sie Anspruch auf Erstattung bzw. Erlass des 
Teilnahmebetrages.  
Muss der VWMD e. V. aufgrund Eintritts höherer Gewalt 
eine begonnene Veranstaltung verkürzen oder absagen, so 
hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder 
Erlass des Teilnahmebetrages. Für Schäden infolge 
Versagens von Einrichtungen, infolge Betriebsstörungen 
oder sonstiger die Veranstaltung beeinträchtigender 
Ereignisse haftet der VWMD e. V. nur bei Vorsatz und 
oder grober Fahrlässigkeit.  
Der Aussteller haftet dem VWMD e. V. entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen. Der Abschluss einer 
Ausstellerversicherung wird ihm dringend empfohlen. Der 
Aussteller ist verpflichtet, an den ausgestellten Maschinen 
und Geräten Schutzvorrichtungen anzubringen, die den 
berufgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften 
entsprechen. Der VWMD e. V.  ist berechtigt, das 
Ausstellen oder die Inbetriebnahme von Maschinen und 
Geräten sowie sonstigen Gegenständen nach ihrem 
Ermessen zu untersagen.  


8. Standaufbau, -ausstattung, -gestaltung  


Der Ausstellungsstand muss dem Gesamtplan der 
Ausstellung angepasst sein. Der VWMD e. V. behält sich 
vor, den Aufbau unpassend oder unzureichend gestalteter 
Stände zu untersagen oder auf Kosten des Ausstellers 
abzuändern. Der Stand muss während der gesamten Dauer 
der Ausstellung zu den festgesetzten Öffnungszeiten 
ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem 
Personal besetzt sein. Der Aufbau muss spätestens bis zum 
Aufbau-Endtermin abgeschlossen und der Stand von 
Verpackungsmaterial geräumt sein. Der Abtransport von 
Ausstellungsgütern und der Abbau von Ständen vor 
Schluss der Veranstaltung ist unzulässig. Der Name bzw. 
die Firma und Anschrift bzw. der Sitz des Ausstellers 
müssen durch eine Standbeschriftung deutlich sichtbar 
gemacht werden. Eine Überschreitung der festgesetzten 
Höhenbegrenzungen für die Stände bedarf der Zustimmung 
des VWMD e. V. Das gleiche gilt für die Ausstellung von 
besonders schweren Ausstellungsstücken, für die 
Fundamente oder besondere Vorrichtungen benötigt 
werden. Nach Beendigung der Ausstellung ist der 
Grundaufbau, soweit er von dem VWMD e. V. erstellt 
worden ist, unbeschädigt zurückzugeben und der 
ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Der Aussteller 
hat durch ihn verursachte Schäden an 
Einrichtungsgegenständen aller Art dem VWMD e. V. 
unverzüglich zu melden und den entstandenen Schaden zu 
ersetzen. Die Meldepflicht gilt entsprechend auch für 
festgestellte (nicht selbst verursachte Schäden), um dem 
VWMD e. V. die umgehende Schadensbeseitigung zu 
ermöglichen. Ausstellungsgüter, die sich nach Abbau-
Endtermin noch auf den Ständen befinden, können auf 
Kosten des Ausstellers abtransportiert und auf Lager 
genommen werden.  
 
9. Werbung  
Werbung aller Art ist nur innerhalb des 
Ausstellungsstandes für die eigene Firma des Ausstellers 
und nur für die von ihr hergestellten oder vertriebenen 
Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und 
zugelassen sind. Lautsprecherwerbung, Diapositiv- oder 
Filmvorführungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des VWMD e. V. Das gleiche gilt für die Verwendung 
anderer Geräte und Einrichtungen, durch die auf optische 
oder akustische Weise eine gesteigerte Werbewirkung 
erzielt werden soll. Werbung politischen Charakters ist 
grundsätzlich unzulässig. Weitere Werbemöglichkeiten 
bestehen als Katalog- oder Bandenwerbung gegen Gebühr 
(siehe Anmeldeformular).  
 
10. Bewachung, Haftung, Versicherung  
Die allgemeine Bewachung des Ausstellungsgeländes 
geschieht durch Beauftragte des VWMD e. V.  Durch die 
allgemeine Bewachung bleibt die in Ziffer 7 getroffene 
Haftungsregelung unberührt. Für eine zusätzliche 
Standbewachung kann sich der Aussteller auf seine Kosten 
des von dem VWMD e. V. eingesetzten 
Bewachungsunternehmens bedienen. Die Versicherung der 
Ausstellungsgüter gegen alle Risiken des Transports und 
während der Veranstaltung, insbesondere gegen Diebstahl, 
Beschädigung etc. ist Angelegenheit des Ausstellers. Der 
Aussteller haftet für alle Schäden, die durch seine 
Ausstellungsbeteiligung Dritten gegenüber verursacht 
werden, einschließlich Schäden, die an Gebäuden auf dem 
Ausstellungsgelände sowie am Ausstellungsgelände und 
deren Einrichtungen entstehen. Der VWMD e. V. 
übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, 
es sei denn, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren 
Erfüllungsgehilfen kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden. Die Beweislast hierfür liegt beim 
Aussteller.  
 
11. Fotografieren  
Der VWMD e. V. ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen 
und Filmaufnahmen vom Ausstellungsgeschehen, von den 
Ausstellungsbauten und -ständen und den ausgestellten 
Gegenständen anfertigen zu lassen und für die Werbung 
oder Presseveröffentlichungen zu verwenden, ohne dass 
der Aussteller aus irgendwelchen Gründen Einwendungen 
dagegen haben kann. Das gilt auch für Aufnahmen, die die 
Presse oder das Fernsehen mit Zustimmung des VWMD e. 
V. anfertigen.  
 
12. Hausordnung, Zuwiderhandlungen  


Der Aussteller unterwirft sich während der Veranstaltung 
auf dem gesamten Gelände der Hausordnung des VWMD 
e. V. Den Anordnungen der bei ihr Beschäftigten, die sich 
durch einen Dienstausweis legitimieren, ist Folge zu 
leisten. Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen oder 
gegen die Anordnungen im Rahmen der Hausordnung 
berechtigen dem VWMD e. V., wenn die 
Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht eingestellt 
werden, zur sofortigen entschädigungslosen Schließung 
des Standes zu Lasten des Ausstellers und ohne Haftung 
für Schäden.  
 
Stand Dezember 2007  








Besondere Teilnahmebedingungen für die Weltmeisterschaft der Waldarbeiter auf dem 
Gelände des Freizeit- und Erlebnispark Tripsdrill (Baden - Würtenberg ) 


 
 
1. Veranstalter  
Die Weltmeisterschaft der Waldarbeiter wird von 
dem VWMD Verband Waldarbeitsmeister-
schaften Deutschland e. V. wird in der 
Zusammenarbeit mit den Freizeit- und 
Erlebnispark Tripsdrill (Baden - Würtenberg) 
veranstaltet.  
 
2. Ort  
Veranstaltungsort ist das Gelände Freizeit- und 
Erlebnispark Tripsdrill (Baden - Würtenberg) 
 
3. Veranstaltung  
Bei der Weltmeisterschaft der Waldarbeiter 
handelt es sich um eine Veranstaltung, bei dem 
Aussteller aus folgenden Bereichen zugelassen 
werden:  
 
* Maschinen und Ausrüstungen der Forst- und 
Holzwirtschaft  
* Kommunaltechnik  
* Zuchtvieh, Zuchtprogramme  
* Forst- und Holzwirtschaft  
* Fischwirtschaft, Angeln, Jagen und Naturschutz  
* Ernährungswirtschaft, Direktvermarktung und 
Verbraucherschutz  
* Energie- und Umwelttechnologie  
* Heiztechnik/ alternative Heizungssysteme und 
Zubehör  
* Hauswirtschaft, Küchentechnik, Zubehör  
* Bautenschutz und Sanierung  
* Landurlaub und Kultur im ländlichen Raum  
* Betriebswirtschaft, Management  
* Wirtschaftsdienstleistungen  
* Fachliteratur, Fachzeitschriften  
* Forschung und Lehre  
* Vereine, Verbände, Organisationen, 
Institutionen  
* Historische Landtechnik, alte 
Handarbeitstechnik  
* ökologischer Landbau  
 
4. Termine 
Dauer der Veranstaltung: 
 
3 Tage, Donnerstag bis einschließlich Sonntag lt. 
Vorderseite  
 
Anmeldeschluss:           31.04.2008 
 
Öffnungszeiten für Besucher:  
Täglich ab 08.00  – Ende der Veranstaltung  
Aussteller haben ab 07.00 Uhr Zutritt.  
 
Das Befahren des Geländes an den 
Ausstellungstagen ist nur zeitlich befristet (bis 
spätestens 8.30 Uhr und ab 21.30 Uhr)  
 
Aufbau: 
Die Standflächen stehen ab Mittwoch (2 Tage 
vor Ausstellungsbeginn) von 07.30 - 18.00 Uhr 
für den Aufbau zur Verfügung. Arbeiten 
außerhalb dieser Zeiten können auf Antrag 
gestattet werden.  
Die Stände müssen bis zum Vortag der 
Veranstaltung (Donnerstag) 18.00 Uhr 
hergerichtet und mit den angemeldeten 
Ausstellungsgütern belegt sein. Stände, die nicht 
termingerecht bezogen werden, werden auf 
Kosten des Ausstellers dekoriert oder es wird 
darüber anderweitig verfügt. Ersatzansprüche 
können nicht geltend gemacht werden.  
 
Abbau: 
Der Abbau der Stände darf erst nach Schluss der 
Ausstellung erfolgen. Die Standfläche ist in ihren 
ursprünglichen Zustand zu versetzen.  
Vorzeitiges Abbauen o. teilweises Räumen des 
Standes ist nicht statthaft und kann mit einer 
Vertragsstrafe von mind. 50 % der Standmiete 
geahndet werden. Am letzten Ausstellungstag 
kann bis 22.00 Uhr (auf Antrag auch länger), an 
den Folgetagen von 07.30 bis 17.00 Uhr 
abgebaut werden. Der Abbau muss 2 Tage nach 


Ausstellungsende (Dienstag) 17.00 Uhr erfolgt 
sein.  
5. Zulassungsvoraussetzungen  
Über die Zulassung der Aussteller entscheidet 
die Ausstellungsleitung. Sie ist berechtigt, 
Anmeldungen ohne Begründung 
zurückzuweisen. Konkurrenzausschluss darf 
weder verlangt noch zugesagt werden. Eine 
erteilte Zulassung kann widerrufen werden, wenn 
andere Voraussetzungen vorliegen. Zum Zwecke 
der Bearbeitung der Anmeldung werden die 
Angaben gespeichert und ggf. zum Zwecke der 
Vertragsvollziehung an Dritte weitergegeben. Für 
alle nicht erfüllten Verpflichtungen aus dem 
Mietverhältnis und daraus entstehenden Kosten 
steht der VWMD e. V. an dem eingebrachten 
Ausstellungsgut das Vermieter  
- Pfandrecht zu. Der VWMD e. V. haftet nicht für 
unverschuldete Beschädigungen und Verluste 
und kann nach schriftlicher Ankündigung das 
Pfandgut freihändig verkaufen. Es wird dabei 
vorausgesetzt, dass alle vom Aussteller 
eingebrachten Gegenstände unbeschränktes 
Eigentum des Ausstellers sind oder seiner 
unbeschränkten Verfügungsgewalt unterliegen.  
 
6. Zusätzliche Leistungen  
Die nachstehenden Preise verstehen sich 
zuzüglich gesetzlich geltender Mehrwertsteuer.  
 
Messebau: 
Der Aussteller mietet Standflächen (lt. 
Vorderseite). Alle darüber hinaus gehenden 
Wünsche des Ausstellers sind über die 
Ausstellungsleitung termingerecht anzumelden.  
Energieversorgungen werden über die 
Ausstellungsleitung an die für die Ausstellung 
beauftragte Firma lt. Preisliste der Vorderseite in 
Auftrag gegeben.  
 
Werbung : 
 
Katalog: 1DIN A5 -Seite  
schwarz/weiß: 190,00 € 
4-farbig: 390,00 € 
Abweichende Formate werden anteilmäßig 
berechnet. 
 
Die Druckvorlagen müssen 12 Wochen vor 
Ausstellungsbeginn an die VWMD e. V. bzw. an 
die angegebene beauftragte Firma geliefert 
werden. 
 
Lade- und Endladetechnik: 
 
Technik zum Be- und Entladen von Transportern 
steht nicht zur Verfügung. 
 
7. Zahlungsweise  
Die Standmiete zzgl. Nebenkosten ist nach 
Erhalt der Rechnung unter Angabe der 
Rechnungs-Nummer auf das Konto des VWMD 
e. V. bei der  
 
Westerwald Bank e. G.  
BLZ  57391800   
Kto - Nr.  704016    zu überweisen.  
 
Mieten mehrere Aussteller gemeinsam einen 
Stand, so haftet jeder von Ihnen als 
Gesamtschuldner. Sie haben einen 
gemeinschaftlichen Bevollmächtigten in der 
Anmeldung zu benennen. Nur mit diesem 
braucht die Messe-/Ausstellungsleitung zu 
verhandeln. Mitteilungen an den in der 
Anmeldung benannten Vertreter gelten als 
Mitteilungen an den - oder bei 
Gemeinschaftsständen an die Aussteller.  
 
 
8. Werbung, Standgestaltung  
Die Ausgabe von Werbematerial oder sonstiger 
Werbung ist nur innerhalb des eigenen Standes 
gestattet. Das Auslegen, Plakatieren und 
Verteilen von politischem Informationsmaterial 


etc. ist untersagt. Bei der Standgestaltung und 
Dekoration muss auf jede politische Aussage 
verzichtet werden. Der Direktverkauf ist gestattet.  
 
9. Technische Richtlinien  
Es wird ausdrücklich auf Gesetze über 
technische Arbeitsmittel und über die 
Gerätesicherheit verwiesen.  
 
10. Ausstellerausweise/Sonderparkschein  
Jeder Aussteller erhält für die Dauer der 
Ausstellung für sich und das erforderliche 
Personal Ausstellerausweise, die ihn zum 
Betreten des Ausstellungsgeländes in den 
angegebenen Zeiten berechtigen. Die Anzahl der 
Ausstellerausweise richtet sich nach Größe der 
gemieteten Standfläche. Die Ausstellerausweise 
werden an die „Hauptaussteller” in der 
Ausstellungsleitung vor dem Standaufbau nach 
folgendem Schlüssel ausgehändigt:  
Bis 50 m² 2 Ausweise, bis 100 m² 4 Ausweise 
und über 100 m² erhält der Aussteller 6 
Ausweise. Zusätzliche Ausweise können bei der 
Ausstellungsleitung käuflich (19,00 €/Ausweis) 
während der Aufbauzeiten gegen Barzahlung 
erworben werden. Sonderparkscheine werden 
gegen Gebühr abgegeben.  
 
11. Behördliche Genehmigungen  
Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass die 
für seine und für die Tätigkeit seiner Beauftragten 
auf dem Stand oder auf dem Gelände 
erforderlichen Genehmigungen bzw. 
Anmeldungen bei den zuständigen Behörden 
vorhanden sind und die geltenden 
gewerberechtlichen und gesundheits-
polizeilichen Vorschriften eingehalten werden.  
Bestehende Zweifel sind bei den zuständigen 
Behörden zu klären.  
 
12. Ausstellen von Tieren  
Die veterinärpolizeilichen Vorschriften und 
Anordnungen sind maßgebend.  
 
13. Abgabe von Kostproben  
An allen Ständen, wo Kostproben, auch 
unentgeltlich, an die Besucher abgegeben 
werden, sind die Vorschriften des Veterinär- und 
Lebensmittelamtes einzuhalten. Insbesondere 
müssen alle Personen, die bei der Behandlung 
von Lebensmitteln tätig sind, im Besitz einer 
gültigen amtsärztlichen Untersuchung sein. 
Desgleichen darf das Wasser, das zur 
Behandlung von Lebensmitteln und zur 
Reinigung von Bedarfsgegenständen, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, nur aus 
hygienisch einwandfreien Wasserzapfstellen  
entnommen werden.  
 
14. Versicherungsschutz  
Für Beschädigung oder Verlust des 
Ausstellungsgutes durch Diebstahl, Brand, 
Sturm, Wasser und in anderen Fällen höherer 
Gewalt, haftet der VWMD e. V. nicht. Hier wird 
jedem Aussteller empfohlen, eine solche 
Versicherung selbst auf eigene Kosten 
abzuschließen.  
Mit Unterzeichnung der Anmeldung versichert 
jeder Aussteller, dass er eine eigene Betriebs-
Haftpflichtversicherung (Außenversicherung) hat.  
 
15. Jugendschutzgesetz  
Es wird ausdrücklich auf das 
Jugendschutzgesetz verwiesen.  
 
16. Allgemeine Teilnahmebedingungen  
Gegenstand dieser besonderen Teilnahme-
Bedingungen sind die ebenfalls beigefügten 
allgemeinen Teilnahmebedingungen des VWMD 
e. V..  
 
Stand: Dezember 20007 
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